Satzung tber die StralRenreinigung in der Stadt Nortorf

Inhalt:

Satzung vom 10.12.1984, veroffentlicht durch Aushang

Neufassung vom 16.12.2010, vero6ffentlicht im Bekanntmachungsblatt Nr. 52 vom
23.12.2010

Aufgrund der 88 4 und 17 der Gemeindeordnung fur Schleswig-Holstein vom 28.02.2003
(GVOBI. Schl.-Holst. S. 57) und des 8§ 45 des Stral3en- und Wegegesetzes des Landes
Schleswig-Holstein vom 25.11.2003 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 631) in den zurzeit glltigen
Fassungen wird nach Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom
15.12.2010 folgende Satzung Uber die Straf3enreinigung in der Stadt Nortorf erlassen:

8 1 - Reinigungspflicht

Alle offentlichen StralRen (88 2, 57 StrWG, 8 1 Bundesfernstraliengesetz) innerhalb der
geschlossenen Ortslage (8 4 Abs. 1 Satze 2 und 3 StrWG) sind zu reinigen.

§ 2 - Auferlegung der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigungspflicht wird fur die in 8 1 bezeichneten Stral3en, und zwar fur folgende
Stral3enteile

a) die Gehwege,

b) die begehbaren Seitenstreifen,

c) die Radwege, auch soweit deren Benutzung fur Ful3ganger geboten ist,

d) die Rinnsteine,

e) den begehbaren Fahrbahnrand beidseitig in einer Breite von mindestens 1 Me-
ter, sofern zwischen der Fahrbahn und den anliegenden Grundstticken weder
Gehwege, Radwege noch begehbare Seitenstreifen vorhanden sind

in einer Frontlange der anliegenden Grundstiicke den Eigentimern dieser Grundstu-
cke auferlegt.

(2) Anstelle des Eigentumers trifft die Reinigungspflicht

a) den Erbbauberechtigten

b) den Niel3braucher, sofern er unmittelbaren Besitz am gesamten Grundstiick hat

c) den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze Wohngebaude zur Be-
nutzung tberlassen ist.

(3) Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine Pflicht personlich zu erfullen, so
hat er eine geeignete Person mit der Reinigung zu beauftragen.



(4)

Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklarung
gegenuber der Stadt mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle
tubernehmen. Die Zustimmung ist jederzeit widerruflich und nur solange wirksam, wie
eine ausreichende Haftpflichtversicherung fur den Dritten besteht.

§ 3 - Art und Umfang der Reinigungspflicht

(1)

(2)

®3)

(4)

()

Die zu reinigenden Stral3enteile sind 14-tagig bzw. bei Bedarf auch haufiger zu séau-
bern und von Wildkrautern zu befreien. Die Einlaufe in Entwésserungsanlagen und
die dem Feuerléschwesen dienenden Wasseranschliisse sind jederzeit sauber und
von Schnee frei zu halten. Einer mit der Reinigung verbundenen Staubentwicklung
ist bei frostfreier Witterung durch Sprengen mit Wasser vorzubeugen. Im tbrigen
richten sich Art und Umfang der Reinigung nach den ortlichen Erfordernissen der 6f-
fentlichen Sicherheit und Ordnung.

Die Gehwege sind bei Glatteis mit abstumpfenden Stoffen zu bestreuen, das Streuen
von Salz ist grundsatzlich nicht erlaubt.

Die Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen ist nur erlaubt,

a) in besonderen klimatischen Ausnahmeféllen (z.B. Eisregen), in denen durch Ein-
satz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist,

b) an besonders gefahrlichen Stellen an Gehwegen, zum Beispiel Treppen, Rampen,
Bruckenauf- oder abgéangigen, starken Gefalle- bzw. Steigungsstrecken oder &hnli-
chen Gehwegabschnitten.

Baumscheiben und begriinte Flachen dirfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauen-
den Materialien bestreut, salzhaltige oder sonstige auftauende Mittel enthaltender
Schnee darf auf ihnen nicht abgelagert werden.

Nach 20.00 Uhr entstehendes Glatteis ist bis 8.00 Uhr des folgenden Tages, in der
Zeit von 8.00 — 20.00 Uhr entstehendes Glatteis so oft wie erforderlich unverziglich
zu beseitigen; dies gilt auch fur Glatte, die durch festgetretenen Schnee entstanden
ist.

Schnee ist in der Zeit von 8.00 — 20.00 Uhr unverziglich nach beendetem Schneefall
zu entfernen, nach 20.00 Uhr gefallener Schnee bis 8.00 Uhr des folgenden Tages.

Die Gehwege sind in einer fur den Ful3gangerverkehr erforderlichen Breite (mindes-
tens 1 Meter) von Schnee frei zu halten und bei Glatte zu streuen. Auf den mit Sand,
Kies oder Schlacke befestigten Gehwegen ist nur Glatte zu beseitigen, jedoch sind
Schneemengen die den Ful3gangerverkehr behindern, unter Schonung der Gehfla-
che zu entfernen.

Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn grenzenden Drittel des Gehweges
oder einem Seitenstreifen zu lagern. Wo dies nicht moglich ist, kdnnen Schnee und
Eis auch auf dem Fahrbahnrand gelagert werden. Der Fahr- und Ful3géangerverkehr
darf hierdurch nicht geféahrdet werden. Von anliegenden Grundstuicken darf der
Schnee nicht auf die Stral3e geschafft werden.



(6) Gehwege im Sinne der vorstehenden Absétze sind alle StraRenteile, deren Benut-
zung durch Ful3ganger geboten ist.

8 4 - AulBergewobhnliche Verunreinigungen

Wer eine offentliche Stral3e tiber das Ubliche Mal3 hinaus verunreinigt, hat geman § 46
StrWwG die Verunreinigung ohne Aufforderung und ohne schuldhafte Verzégerung zu be-
seitigen. Andernfalls kann die Stadt die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers be-
seitigen. Unberihrt bleibt die Verpflichtung des Reinigungspflichtigen nach § 2, die Verun-
reinigung nach Mal3gabe der Bestimmungen des 8 3 zu beseitigen, soweit ihm dieses zu-
mutbar ist.

8 5 - Grundstucksbegriff

(1) Grundstick im Sinne dieser Satzung ist grundsatzlich das Grundsttuick im birgerlich-
rechtlichen Sinne.

(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt ein Grundstick, wenn es an Bestandteile
der Stral3e heranreicht. Als anliegend gilt ein Grundstick auch dann, wenn es durch
Grun- oder Gelandestreifen, die keiner selbstandigen Nutzung dienen, von der Stra-
3e getrennt ist.

§ 6 - Ordnungswidrigkeiten

(1) Far die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt 8 56 StrwWG und § 23 FStrG.
Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
a.) seiner Reinigungspflicht nach § 2 dieser Satzung nicht nachkommt,
b.) gegen ein Ge- oder Verbot des 8§ 3 dieser Satzung verstolit.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des Absatzes 1 mit einer Geldbul3e bis zu
500 EURO geahndet werden.

8 7 - Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Nortorf vom 10.12.1985 aulRer Kraft

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen.

Nortorf, den 16.12.2010

- Burgermeister -



	§ 1 - Reinigungspflicht 
	§ 2 - Auferlegung der Reinigungspflicht 
	§ 3 - Art und Umfang der Reinigungspflicht
	§ 4 - Außergewöhnliche Verunreinigungen
	§ 5 - Grundstücksbegriff
	§ 6 - Ordnungswidrigkeiten
	§ 7 - Inkrafttreten

